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S a t z u n g

vom                

zur 21. Änderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung

der Stadt Kalkar

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), der §§ 4, 6 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15.12.2016 (GV NRW S. 1150), der §§ 61, 64 und 65 Wassergesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt 
neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), hat der Rat der 
Stadt Kalkar in seiner Sitzung am                                 folgende Satzung zur 21. Änderung der 
Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kalkar vom 16.03.1994 in der 
Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2015 beschlossen:

Art. I

§ 3 (1) erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühren werden je Kubikmeter Abwasser festgesetzt. Sie betragen jährlich bei 
Einleitung in das öffentliche Kanalnetz 

- für Privathaushalte und sonstige 1,90 €

- für Gewerbe- und Industriebetriebe mit einem Verbrauch
(jeweils auf die Gesamtmenge bezogen)
bis 20.000 cbm 1,90 €
bis 100.000 cbm 1,50 €
bis 200.000 cbm 1,19 €
über 200.000 cbm 0,94 €

- für Privathaushalte und sonstige, die gemäß § 12 
Entwässerungssatzung der Stadt Kalkar vom 
14.04.2003 an einem Druckentwässerungsnetz 
angeschlossen sind 1,43 €

§ 3 (4) erhält folgende Fassung:

Für industrielle und gewerbliche Schmutzwässer, deren Ableitung und Reinigung für die Stadt mit 
besonderen Aufwendungen verbunden ist und die eine Schädlichkeit aufweisen, werden zusätz-
lich Gebühren festgesetzt. 
Die Gebühren ermitteln sich nach Beiwerten, deren Höhe sich nach dem Grad der Verschmut-
zung bzw. dem Grad der Schädlichkeit des Schmutzwassers berechnet.

Die Beiwerte werden auf der Grundlage der Schmutzwassermengen ermittelt.

Für die aus Beiwerten ermittelte Schmutzwassermenge wird eine Gebühr von 0,76 € festgesetzt, 
wobei der Beiwert 1,0 mit der Entrichtung der Benutzungsgebühren gemäß § 3 Abs. 1 abge-
golten ist.
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Für die Festsetzung der Beiwerte gilt folgende Staffelung:

Beiwert 1

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen normalen Aufwand (entsprechend dem Auf-
wand für die gleiche Menge häuslichen Schmutzwassers) und die eine geringe Schädlich-
keit aufweisen:

Maschinen- und Metallwarenfabrik ohne Bohrölableitung, Gießerei, Elektroindustrie, Bei-
zerei, galvanischer Betrieb oder anderer Betriebe mit Säure-, Lauge- bzw. Giftanfall nach 
vorhergehender Neutralisation bzw. Entgiftung und Neutralisation nach dem Ionenaus-
tauschverfahren, Spinnerei, Kleiderfabrik, Bäckerei, Kaffeerösterei, Süßwarenfabrik, 
Holzverarbeitung, Papierwarenherstellung, Betonwerk, Anlagen der Bundesbahn und Bun-
despost, Hotel, Gastwirtschaft, Krankenhaus, Badeanstalt, Kaufhaus, Großhandelsunter-
nehmen.

Beiwert 1,1

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen leichten zusätzlichen Aufwand erfordert und 
eine geringe Schädlichkeit aufweisen:

Autoreparaturwerkstatt, Tankstelle mit Wagenwäsche, Getränkeherstellung, Wäscherei 
ohne Gegenstrommaschinen, Kleiderreinigung, Chemische Reinigung.

Beiwert 1,2

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen höheren zusätzlichen Aufwand erfordern 
oder eine höhere Schädlichkeit aufweisen:

Maschinen- und Metallwarenverarbeitung mit Bohrölableitung, Beizerei, galvanischer 
Betrieb oder anderer Betrieb mit Säure-, Lauge- bzw. Giftanfall nach vorhergehender Neu-
tralisation bzw. Entgiftung und Neutralisation nach dem Fällungsverfahren, Färberei, Stoff-
druckerei, Feinkostfabrik, Sirupfabrik, Marmeladenfabrik.

Beiwert 1,4

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen erhöhten zusätzlichen Aufwand erfordern 
oder eine erhöhte Schädlichkeit aufweisen:

Wäscherei mit Gegenstrommaschine, Metzgerei ohne eigene Schlachtung, Fettschmelze.

Beiwert 1,6

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen sehr hohen zusätzlichen Aufwand erfordern 
oder eine sehr hohe Schädlichkeit aufweisen:
Kartoffelverarbeitungsbetrieb, Metzgerei mit eigener Schlachtung, milchverarbeitende Be-
triebe.

Beiwert 1,8

Für Schmutzwässer, deren Behandlung einen außerordentlich hohen Aufwand erfordert 
oder die eine außerordentlich hohe Schädlichkeit aufweisen:

Schlachthaus mit getrennter Kühlwasserabteilung u. a. Betriebe.
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§ 3 a (4) erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. d. Abs. 1 
0,96 €

Dabei sind die bebauten und/oder befestigten i. S. d. Abs. 1 Flächen mit folgenden Versiege-
lungsfaktoren zu gewichten:

Flächenart Faktor

Dachflächen, verdichtete Pflaster und Fliesenflächen
mit Fugenverguss, Schwarzdecken oder Betonflächen 1,0

Wasserdurchlässiges Öko-Pflaster, Pflaster mit Schotterfugen, 
Rasengittersteine, Dachflächenbegrünung 0,5

Die hierbei ermittelte Summe wird auf volle Quadratmeter abgerundet. Der sich daraus ergeben-
de Wert ist die angeschlossene Grundstücksfläche. 

Art. II

Die Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.
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